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Bei der letzten Betriebsratswahl wurden knapp 40 Prozent der 
Betriebsratsmitglieder erstmalig gewählt. Im Jahr 2018 werden, 
einer Studie der IG Metall zufolge, fast 5.000 Betriebsratsmitglieder 
in Deutschland altersbedingt ihre Betriebe verlassen – die Zahl der 
erstmalig Gewählten dürfte also mit den nächsten Wahlen weiter 
steigen. Mit dem Ausscheiden geht dem Betriebsratsgremium 
Wissen und Erfahrung langjährig aktiver Betriebsratsmitglieder 
verloren. Daher gilt es, den bevorstehenden Generationenwechsel 
und den damit einhergehenden Wissenstransfer professionell zu 
planen und umzusetzen.
Um den Erfahrungsschatz langjähriger Betriebsratskolleginnen  
und -kollegen für dich selbst und für das Gremium nutzen zu kön-
nen, solltest du lernen, die gemeinsame „Sprache“ im Gremium  
zu sprechen und dir eine solide Grundlage, also ein eigenes Hand-
werkzeug der Betriebsratsarbeit aneignen. Dabei helfen wir in 
Kooperation mit deiner IG Metall Geschäftsstelle Velbert in unseren 
Seminaren. Ob in unseren Grundlagenseminaren zum Betriebs-
verfassungsrecht, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz oder zu 
Fragen der Entgeltgestaltung – gemeinsam mit unseren erfahrenen 
ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten aus den Betrieben 
aus deiner Region und den hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
deiner IG Metall Geschäftsstelle machen wir dich fit für die bevor-
stehenden Aufgaben. Wir helfen dir, dich mit deinen Kolleginnen 
und Kollegen über gute Betriebsratsarbeit zu verständigen und  
für gute Arbeit im Betrieb einzutreten. „GEMEINSAM. WEITER. 
BILDEN.“– das heißt für uns: Gewerkschaftliche Erfahrungen 
 nutzen, um betriebliche Handlungsstrategien zu entwickeln – aus 
der Praxis, für die Praxis!
Wir gratulieren dir zu deiner Wahl und freuen uns, dich bei unseren 
Seminaren auf deine Betriebsratsarbeit vorzubereiten und zu unter-
stützen. Hast du noch Fragen? Sprich uns bitte an, auch dann, wenn 
es um spezielle Themen geht, die wir noch nicht in unser Angebot 
aufgenommen haben. Wir finden passende Lösungen. Bis bald.

Michele Dattaro   
1. Bevollmächtigter 
IG Metall Velbert   

Elke Hülsmann Martin Freitag
Geschäftsführerin Fachbereichsleiter 
DGB-Bildungswerk NRW e.V. Industriegewerkschaften
  DGB-Bildungswerk NRW e.V.
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Betriebsratswahl 2018 
Schulung für Wahlvorstandsmitglieder.
Normales Wahlverfahren

Das Seminar vermittelt Kenntnisse in Fragen der Gestaltung und 
Durchführung von Betriebsratswahlen nach dem normalen Wahl-
verfahren im Betrieb. Dies gilt ab 51 Wahlberechtigten und ist 
zwingend in Betrieben ab 101 Wahlberechtigten vorgesehen (in 
Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 Wahlberechtigten können der 
Wahlvorstand und der Arbeitgeber die Anwendung des vereinfach-
ten Wahlverfahrens vereinbaren). Neben den rechtlichen Grundla-
gen und aktuellen Neuerungen für die Durchführung von Betriebs-
ratswahlen werden Vorschläge zur betriebsspezifisch optimalen 
Durchführungs- und Vorgehensweise vorgestellt und bearbeitet. 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten werden disku-
tiert und beurteilt.

Themen:
   Allgemeine Vorschriften zur Betriebsratswahl nach aktuellem 
Recht

   Aktives und passives Wahlrecht: Beschäftigte im Betrieb, Be-
schäftigte in Heim- und Telearbeit, Beschäftigte im Außendienst, 
Beschäftigte in Leiharbeit

   Erstellung von Wählerliste und Wahlausschreiben
   Wahl mehrerer Betriebsratsmitglieder
   Vorschläge und Wahlverfahren bei einer oder mehreren Listen, 
Minderheitengeschlecht und Sitzverteilung

   Schriftliche Stimmabgabe und andere Verfahrensweisen
   Wahlvorschläge von Gewerkschaften

23.01.2018
Sprockhövel, IG Metall Bildungszentrum
Seminarkostenpauschale: 179,– Euro (USt.-frei)
zzgl. Verpflegung: ca. 55,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185040-053

06.02.2018
Sprockhövel, IG Metall Bildungszentrum
Seminarkostenpauschale: 179,– Euro (USt.-frei)
zzgl. Verpflegung: ca. 55,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185041-053
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Betriebsratswahl 2018 
Schulung für Wahlvorstandsmitglieder. 
Vereinfachtes Wahlverfahren

Das Seminar vermittelt Kenntnisse in Fragen der Gestaltung und 
Durchführung von Betriebsratswahlen nach dem vereinfachten 
Wahlverfahren im Betrieb. Dies gilt bei 5 bis zu 50 Wahlberechtigten 
und kann wahlweise ab 51 bis 100 Wahlberechtigten im Betrieb 
nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Neben 
den rechtlichen Grundlagen und aktuellen Neuerungen für die 
Durchführung von Betriebsratswahlen werden Vorschläge zur be-
triebsspezifisch optimalen Durchführungs- und Vorgehensweise 
vorgestellt und bearbeitet. Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Möglichkeiten werden diskutiert und beurteilt.

Themen:
   Allgemeine Vorschriften zur Betriebsratswahl nach aktuellem 
Recht

   Aktives und passives Wahlrecht: Beschäftigte im Betrieb, 
 Beschäftigte in Heim- und Telearbeit, Beschäftigte im Außen-
dienst, Beschäftigte in Leiharbeit

  Erstellung von Wählerliste und Wahlausschreiben
  Wahl mehrerer Betriebsratsmitglieder
   Vorschläge und Wahlverfahren, Minderheitengeschlecht und 
Sitzverteilung

  Schriftliche Stimmabgabe und andere Verfahrensweisen
  Wahlvorschläge von Gewerkschaften

06.02.2018
Sprockhövel, IG Metall Bildungszentrum
Seminarkostenpauschale: 179,– Euro (USt.-frei)
zzgl. Verpflegung: ca. 55,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185042-053
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WIR SIND EINFACH  
DANKBAR,
 
dass wir so großartige Referentinnen und Referenten 
verpflichten dürfen: mit bestem Fachwissen, persönlicher 
Erfahrung in der beruflichen Praxis und immer up to date.
Danke für so viel Engagement!

Ihr/Euer DGB-Bildungswerk NRW e.V.

Anfragen, Beratung und Planung:
T. 0211 17523-149
www.dgb-bildungswerk-nrw.de
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Einsteigerseminare für neue Betriebsräte
Um dir einen schnellen Einstieg in deine Arbeit als Betriebsrat zu 
ermöglichen, ist das Seminar „Einführung in die Betriebsrats
arbeit (BR I)“ die nach wie vor beste Möglichkeit und unabding-
bare Voraussetzung. Es bietet dir einen Überblick über die Aufgaben 
des Betriebsrats und die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz.
Aber ...es ist nur ein Einstieg. Wir empfehlen zeitnah nach dem 
Seminar „Einführung in Betriebsratsarbeit (BR I)“ die zwei ver-
blockten BR kompakt Seminare „Mitbestimmung und Betriebsrats-
handeln (BR II)“ und „Personelle Maßnahmen und Betriebsrats-
handeln (BR II)“ zu besuchen.
Darüber hinaus haben wir für dich noch weitere Grundlagenseminare 
im Angebot, um dich für deine Betriebsratsarbeit fit zu machen. 
Eine Kurzbeschreibung der Seminare findest du nachfolgend, alle 
weiteren Informationen erhältst du in den Seminarausschreibungen 
auf den nachfolgenden Seiten.

BR kompakt 
Personelle Maßnahmen und Betriebsratshandeln (BR II)
Bei personellen Maßnahmen wie Einstellungen, Versetzungen, 
Eingruppierungen, Umgruppierungen bis hin zu Kündigungen und 
Änderungskündigungen geht es um deine Möglichkeiten, einzelnen 
Beschäftigten zu helfen und sie zu unterstützen. Unter Berücksich-
tigung der aktuellen Rechtsprechung werden die Beteiligungs- und 
Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats erarbeitet.

BR kompakt 
Mitbestimmung und Betriebsratshandeln (BR II)
Im Seminar befassen wir uns mit dem Kernstück der Mitbestim-
mung: der Beteiligung in sozialen Angelegenheiten wie bspw. im 
Bereich der Arbeitszeitregelungen im Betrieb. Die Durchsetzungs-
möglichkeiten und Konfliktregelungs stufen bis hin zu tariflichen 
oder betrieblichen Einigungsstelle werden erarbeitet.

Arbeits und Gesundheitsschutz I (AuG I)
Das Seminar bietet einen Einstieg in den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Behandelt wird das System der Arbeitssicherheit im 
Betrieb. Die Aufgaben des Betriebsrats und seine Handlungs-
möglichkeiten im Betrieb für gute Arbeit werden thematisiert.

Gremienschulungen
Mitbestimmung praktisch machen – „Strategische Betriebs
ratsarbeit / Effektive Arbeit im BRGremium“
Während BR I und die beiden BR kompakt Seminare einen inhaltlich 
geprägten Einstieg in die Grundlagen der Betriebsratsarbeit bieten, 
haben die Gremienschulungen zu „Strategische BRArbeit/Effektive 
Arbeit im BR-Gremium“ genau dies auch zum Schwerpunkt: 
   Welche Schwerpunkte müssen in der gemeinsamen Arbeit ge-

setzt werden?
   Wie soll die Arbeit auf die Schultern verteilt werden? 
   Wie mache ich als Betriebsrat meine Arbeit praktisch richtig? 

Welche Vorhaben und Veränderungen kommen vom Arbeitgeber, 
welche eigenen Ziele, Ideen und Initiativen sollen umgesetzt 
werden? 

   Wie organisiere ich die Arbeit im BR-Gremium am besten, damit 
auch wirklich viel für die Beschäftigten dabei herumkommt?

HINWEISE ZU DEN 
GRUNDLAGEN- 
SEMINAREN 
FÜR BETRIEBSRÄTE
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Themen:
   Der Betriebsrat als Interessenvertretung der abhängig 

 Beschäftigten
   Das Betriebsverfassungsgesetz im System unserer Rechtsordnung
   Systematik des Betriebsverfassungsgesetzes
   Nutzung der Beteiligungsrechte zur Durchsetzung von Interessen 

der Beschäftigten
   Zusammenwirken der betrieblichen Interessenvertretungen
   Einführung in Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz:
   § 80 Allgemeine Aufgaben des Betriebsrats
    §§ 33 + 37 Rechte und Pflichten des einzelnen Betriebsrats-

mitglieds
   § 74 Grundsätze der Zusammenarbeit 
    § 87 Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten,  

z. B. Arbeitszeit oder Verhalten im Betrieb
    §§ 99–102 Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten,  

z. B. Einstellungen oder Kündigungen

18.06. – 22.06.2018
Willingen (Upland), Best Western Plus Hotel
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 480,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185030-053 

10.09. – 14.09.2018
Willingen (Upland), Best Western Plus Hotel
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 480,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185032-053

26.11. – 30.11.2018
Willingen (Upland), Best Western Plus Hotel
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 480,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185036-053

Einführung in die  
Betriebsratsarbeit (BR I)

Das Seminar vermittelt Grund-
kenntnisse des Betriebsver-

fassungsrechts. Im Mittelpunkt 
steht die Klärung der Aufgaben 

des Betriebsrats. Das Seminar gibt 
einen Überblick über die Reichweite 

und Qualität der Beteiligungsrechte 
des Betriebsrats in personellen, sozialen 

und wirtschaftlichen Angelegenheiten. 
Auswirkungen der Rechtsprechung auf 

diese Beteiligungsmöglichkeiten werden 
behandelt.

14 15



BR kompakt: Personelle Maßnahmen und 
Betriebsratshandeln
Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die Beteiligungsrechte der 
betrieblichen Interessenvertretung bei personellen Angelegenhei-
ten gemäß §§ 99-105 BetrVG. Die Teilnehmenden lernen unter 
Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung ihre Handlungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten in diesem Arbeitsfeld kennen.

Themen:
   Überblick über die Beteiligungsrechte der Interessenvertretung 
in personellen Angelegenheiten

   Verfahren bei Personalentscheidungen, auch bei vorläufigen 
Maßnahmen

   Beteiligung des Betriebsrats bei Personalentscheidungen  
nach § 99 BetrVG: Einstellung, Versetzung, Eingruppierung, 
Umgruppierung

   Leiharbeit, Befristung, Werkvertrag
   Beteiligung des Betriebsrats nach §§ 102 ff. BetrVG: Abmah-
nung, Kündigung, Änderungskündigung

   Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetz-
gebung

 

25.06. – 29.06.2018
Lünen, Ringhotel am Stadtpark
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 680,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185031-053

Dirk Ischen
Referent und ehem. Betriebsrats-

vorsitzender DORMA Beschlag-
technik GmbH Velbert sowie  

Mitglied des Gesamtbetriebsrats

NUR WER DIE GESETZE 
KENNT, KANN ERFOLG-
REICH HANDELN!
„Das Betriebsverfassungsgesetz ist Arbeitsgrundlage und Werk-
zeugkoffer für alle Betriebsräte. Will man für seine Kolleginnen und 
Kollegen etwas erreichen, muss man es kennen und anwenden 
können. Mit dem Seminar „Einführung in die Betriebsratsarbeit  
(BR I)“ und den aufbauenden BR kompakt Seminaren „Mitbestim-
mung und Betriebsratshandeln“ und „Personelle Maßnahmen und 
Betriebsratshandeln“ seid ihr dabei auf der sicheren Seite!“
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BR kompakt: Mitbestimmung und 
 Betriebsratshandeln
In diesem Seminar befassen sich die Teilnehmenden mit dem Kern-
stück der Beteiligung und Mitbestimmung: den Mitbestimmungs-
rechten des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten. Anhand 
praxisnaher Fallbeispiele wird die Anwendung und Umsetzung für 
die Arbeit im Betrieb eingeübt.

Themen:
  Struktur der betriebsverfassungsrechtlichen Beteiligungsrechte
   Konfl iktregelungen im BetrVG: Arbeitsgerichtsverfahren, 
 Einigungsstellenverfahren

  Vereinbarungsformen, Regelungsabrede, Betriebsvereinbarung
   Erzwingbare und freiwillige Betriebsvereinbarungen nach 
§§ 87 + 88 BetrVG

   Beteiligungsrechte und Gestaltungsoptionen in sozialen Angele-
genheiten nach § 87 BetrVG, bspw. Urlaubsplanung (Lage/Ver-
teilung); Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit; Ordnung 
und Verhalten im Betrieb…

  Durchführung gemeinsamer Beschlüsse nach § 77 BetrVG
  Wirkungen des Tarifvorbehalts nach § 77 (3) BetrVG
   Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetz-
gebung

12.11. – 16.11.2018
Willingen (Upland), Sporthotel Zum Hohen Eimberg
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpfl egung: ca. 530,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185034-053

Werde auch DU ein erfolgreicher Betriebsrat oder eine erfolgreiche Betriebsrätin mit
BR kompakt! Es schließt sich nahtlos an das Seminar „Einführung in die Betriebsrats-
arbeit (BR I)“ an. Gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk NRW e.V. bieten wir dir
damit eine systematische und aufeinander abgestimmte Weiterbildung an. 
Acht Seminare vermitteln dir fachliche und methodische Kompetenzen und das 
gewerkschaftliche Know-how. Dein soziales Engagement kannst DU damit gezielt 
weiterentwickeln. Deine Kolleginnen und Kollegen und DU werden davon profitieren.
Die IG Metall und das DGB-Bildungswerk NRW e.V. bieten dir einen umfangreichen 
Service – Bildung, Beratung und eine starke Interessenvertretung.

*  „Einführung in die Betriebsratsarbeit (BR I)“ kann beim DGB-Bildungswerk NRW e.V. in Kooperation 
mit deiner IG Metall vor Ort besucht werden.

**  Diese BR-kompakt-Seminare können wahlweise beim DGB-Bildungswerk NRW e.V. in Kooperation 
mit deiner IG Metall vor Ort oder in einem unserer IG Metall-Bildungszentren besucht werden. 

*** Diese BR/VL-kompakt-Seminare werden nur in den IG Metall-Bildungszentren angeboten.

BR kompakt
Eine Ausbildungsreihe
für Betriebsräte

***
**

*

**

***

***

***

***

***

Umstrukturie-
rungen im 
Unternehmen

BR kompakt 2017.qxp_Layout 1  09.11.17  10:51  Seite 1
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era.-kompakt

Das Entgeltrahmenabkommen ist in den Betrieben mittlerweile 
eingeführt. Aber die Betriebsräte müssen sich trotzdem in die  
era.- Systematik einarbeiten, um die in § 80 BetrVG angeführten 
Aufgaben zu erfüllen.

Das Seminar vermittelt notwendige Kenntnisse und Grund lagen für 
die praktische Anwendung der era.-Tarifverträge.

    Überblick über die tarifliche und betriebliche Entgeltgestaltung 
und die Beteiligung des Betriebsrats

   Grundlagen zur Eingruppierung der Beschäftigten nach era.
   Arbeitsaufgabenbeschreibungen
   Niveaubeispiele
   Akkord, Prämie und Zielvereinbarungen

19.11. – 23.11.2018
Willingen (Upland), Rüters Parkhotel
Seminarkostenpauschale: 870,–Euro (USt.-frei)
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 525,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185035-053

20

NUR WER DURCH-
BLICKT KANN GUT 
VERHANDELN!

„Die Tarifverträge im Betrieb umzusetzen und für gerechte Ein-
gruppierung zu sorgen, das gehört zu den Hauptaufgaben des 
Betriebsrats. Da sind alle Betriebsratsmitglieder gefordert. Wie 
man das macht, lernt man in unseren Seminaren, praxisorientiert 
und außerdem noch mit Spaß.“

Silke Wild
Referentin und Betriebsrats-

vorsitzende der KFV Karl Fliether 
GmbH & Co. KG, Velbert



Leistungen der Sozialversicherung 
Ein Überblick über Leistungen der Sozialversicherung bei 
Krankheit, Erwerbsminderung, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 
und Altersrente

Das Seminar vermittelt betrieblichen Interessenvertretungen einen 
Überblick über wichtige Sozialversicherungsleistungen. Es werden 
Kenntnisse vermittelt, um Beschäftigten, die vor dem Bezug dieser 
Leistungen stehen, Grundinformationen zu den Ansprüchen geben 
zu können. Dazu gehört auch, Hinweise auf Umstände zu geben, 
die negative Auswirkungen auf die möglichen Ansprüche haben.

Themen:
   Einführung in das Krankengeld: Überblick über Anspruchsdauer 
und Höhe von Entgeltfortzahlung und Krankengeld sowie an-
schließendem Arbeitslosengeld (wg. Langzeiterkrankung)

   Grundlagen der Erwerbsminderungsrente: Überblick über Vor-
aussetzungen und Höhe der Erwerbsminderungsrente

   Einführung in das Kurzarbeitergeld: Überblick über Bezugsdauer 
und Höhe des Kurzarbeitergeldes und Transfer-KuG

   Einführung in das Arbeitslosengeld: Antragsfristen, Überblick 
über Bezugsdauer und Höhe von ALG I, Sperrzeiten, Ruhezeiten 
sowie Berücksichtigung von Abfindungen

   Überblick über steuerliche Auswirkungen: Progressionsvorbe-
halt, Steuerklassenwahl

   Einführung in die Altersrente: Hinweise zur Rentenhöhe, Bedeu-
tung der Daten auf der Renteninformation und Rentenauskunft

Hinweis:
Zu den einzelnen Themen werden Beratungs- und Berechnungs-
übungen durchgeführt. Für die betriebliche Praxis erhalten die 
Teilnehmenden Merkblätter und verschiedene Berechnungs-
programme zu den Voraussetzungen, der Dauer und der Höhe der 
Sozialversicherungsleistungen.

08.11. – 09.11.2018
Ascheberg, Hotel Clemens-August
Seminarkostenpauschale: 440,– Euro (USt.-frei)
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 165,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D2-185033-053
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BILDUNGSURLAUB 
GIBT DIR WAS  
 
 
Mal raus aus dem Alltag, dazulernen, anders denken, sich 
mit Gleichgesinnten austauschen – das Recht auf Freistellung 
von der Arbeit um fundierte Weiterbildungsangebote für sich 
zu nutzen, ist seit 30 Jahren in NRW gesetzlich verankert und 
geschützt. 5 Tage, die den Kopf verändern und Kraft geben.  
Wir informieren gern dazu. 
 
Ihr/Euer DGB-Bildungswerk NRW e.V.
 

Anfragen, Beratung und Planung:
T. 0211 17523-147
info@dgb-bildungswerk-nrw.de
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GEMEINSAM SIND WIR 
NOCH BESSER!  
 
 
Ein Seminar für das gesamte Gremium? Warum nicht!  
Das DGB-Bildungswerk NRW bietet Gremienschulungen für 
Betriebs- oder Personalräte und Mitarbeitervertretungen an. 
Damit ist gewährleistet, dass alle Gremienmitglieder auf  
dem gleichen Wissensstand sind. Themen können sein:

 Grundlagen des Betriebsverfassungs- oder Personalvertre-
tungs- beziehungsweise Mitarbeitervertretungsrechts.

 Wahlvorstandsschulungen, wenn beispielsweise außerhalb 
des gesetzlichen Wahlzeitraums gewählt wird.

  Spezielle Themen, wenn aufgrund eines konkreten Anlasses 
spezieller Schulungsbedarf besteht. 

Anfragen, Beratung und Planung:
Detlef Tarn
T. 0211 17523-319
dtarn@ 
dgb-bildungswerk-nrw.de

Arbeits- und Gesundheitsschutz I (AuG I)

Das Seminar vermittelt Grundkenntnisse im Bereich des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes. Es thematisiert das System der Arbeits-
sicherheit, gibt Informationen über die Aufgaben des Betriebsrats 
und untersucht die Handlungsmöglichkeiten im Betrieb.

Themen:
   Rolle und Funktion des Betriebsrats auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes (§§ 80–82 BetrVG)

   Rechtsstellung und Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten
   Arbeitsschutz und Mitbestimmung des Betriebsrats (§ 87 BetrVG)
   Mitbestimmungsmöglichkeiten nach dem neuen Arbeitsschutz-
gesetz

   Zusammenarbeit des Betriebsrats mit außerbetrieblichen Stellen,  
wie Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft, Sachverständigen 
und Gewerkschaft (§ 89 BetrVG; § 20 SGB VII)

03.12. – 07.12.2018
Sprockhövel, IG Metall Bildungszentrum
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei)
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 750,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: RE-180831-051
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Der Wirtschaftsausschuss

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen Fragen zu den Aufgaben 
des Wirtschaftsausschusses und seiner Funktion innerhalb der 
betrieblichen Interessenvertretung. Das Seminar bietet, ausgehend 
von den typischen Problemen der Wirtschaftsausschusstätigkeit  
in den Unternehmen, Hilfen für eine verbesserte Organisation der 
Wirtschaftsausschusstätigkeit. Es vermittelt grundlegende be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse zum Unternehmensrecht und eine 
Einführung in das betriebliche Rechnungswesen.

Themen:
   Stellung und Aufgaben des Wirtschaftsausschusses
   Die Organisation des Wirtschaftsausschusses: Grundlinien einer 
Geschäftsordnung, Arbeitsteilung und Sitzungsgestaltung nach 
§§ 107 und 108 BetrVG

   Unterrichtung in „wirtschaftlichen Angelegenheiten“ nach  
§ 106 BetrVG

   Entscheidungsprozesse im Unternehmen – externes und internes 
Rechnungswesen als Informationsquellen, Kennzahlen für den 
Wirtschaftsausschuss

   Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses (Bilanz), Grund-
lage und Bewertung

   Grundlagen eigener Informationssysteme zur Arbeitsorganisation 
des Wirtschaftsausschusses, arbeitsorientierte Kennzahlen

   Rechtliche und betriebspolitische Durchsetzung einer aktiven 
Informationspolitik (§§ 109 und 110 BetrVG)

26.11. – 30.11.2018
Meschede, Hotel Hennedamm
Seminarkostenpauschale: 870,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Unterkunft/Verpflegung: ca. 530,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: D8-186440-044

SBV Wahlen 2018  
Schulung für Wahlvorstandsmitglieder 
Vereinfachtes Verfahren

Das Seminar vermittelt Kenntnisse in Fragen der Gestaltung und 
Durchführung von SBV-Wahlen nach dem vereinfachten Wahlverfah-
ren im Betrieb. Dies ist anzuwenden in Betrieben mit räumlich nicht 
weit auseinanderliegenden Betriebsteilen und weniger als 50 Wahl-
berechtigten. Neben den rechtlichen Grundlagen und aktuellen 
Neuerungen für die Durchführung von SBV-Wahlen sollen Vorschläge 
zur betriebsspezifisch optimalen Durchführungs- und Vorgehens-
weise vorgestellt und bearbeitet werden. Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Möglichkeiten sollen diskutiert und beurteilt werden.

Themen:
   Allgemeine Vorschriften zur SBV-Wahl nach aktuellem Recht
   Aktives und passives Wahlrecht: Beschäftigte Schwerbehinderte, 
Beschäftigte des Betriebs, Beschäftigte in Leiharbeit, Beschäf-
tigte in Heimarbeit, Außendienst, Telearbeit etc.

   Erstellung von Wählerliste und Wahlausschreiben
   Wahl einer stellvertretenden SB-Vertrauensperson
   Vorschläge und Wahlverfahren 
   Minderheitengeschlecht und Sitzverteilung
   Schriftliche Stimmabgabe und andere Verfahrensweisen
   Wahlvorschläge von Gewerkschaften

22.08.2018
Ascheberg, Hotel Clemens-August
Seminarkostenpauschale: 179,– Euro (USt.-frei) 
zzgl. Verpflegung: ca. 60,– Euro (zzgl. USt.)
Seminarnummer: RE-180895-037
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   INFORMATIVES
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Hotel Restaurant ClemensAugust
Burgstraße 54-58
59387 Ascheberg-Davensberg
T. 02593 604-0, F. 02593 604-178
www.hotel-clemens-august.de
info@hotel-clemens-august.de

Die familiäre Führung des Hotels sorgt für eine angenehme Atmo-
sphäre. Die Lage des Hotels lädt zu Wanderungen im Waldgebiet 
Davert ein. Im Hotel stehen u.a. Sauna, Solarium, eine elektroni-
sche Dartscheibe und 4 Bundeskegelbahnen zur Verfügung. Die 
wunderschöne Umgebung lässt sich mit dem 12er-Tandem oder 
dem »Clemens-August-Express« erkunden. Aber auch im nahe 
gelegenen Münster lässt sich sehr abwechslungsreich die Freizeit 
verbringen. Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern mit Dusche 
und WC, Telefon und TV.

Best Western Hotel Willingen
Briloner Straße 54, 34508 Willingen
T. 05632 9690-0, F. 05632 9690-96
www.hotel-willingen.bestwestern.de
info@hotel-willingen.bestwestern.de

Das Best Western Hotel Willingen liegt eingebettet in eine der 
schönsten Mittelgebirgslandschaften des Hochsauerlandes. Mit 
vielen Cafés, Bars, Restaurants und Geschäften lädt der beschauli-
che Ort zum Genießen und Flanieren ein. Die Zimmer sind mit Bad 
bzw. Dusche/WC, Föhn, Sat/TV, Radio, Telefon, Zimmersafe, 
Schreibtisch und WLAN ausgestattet. Außerdem gibt es einen 
Biergarten bzw. eine Sommerterrasse, eine Sauna, ein Solarium 
und ein Fitnessbereich. In der Nähe befindet sich das Stammhaus 
Willinger Brauhaus. Die vielfältigen Freizeiteinrichtungen in und um 
Willingen mit Glasbläserei, Kletterhalle, Kabinenseilbahn auf den 
Ettelsberg, Mühlenkopfschanze u.v.m. sind bequem zu erreichen.

TAGUNGSHÄUSER Sporthotel zum Hohen Eimberg
Zum Hohen Eimberg 3 a, 34508 Willingen 
T. 05632 4090, F. 05632 409333
info@eimberg.de
www.eimberg.de

Das moderne Tagungshotel liegt an einem der schönsten Sonnen-
hänge im Hochsauerland in absolut ruhiger Lage und doch zentral. 
Der Bahnhof Willingen und die Ortsmitte mit attraktiven Freizeit-
möglichkeiten sind in 5 Gehminuten zu erreichen. Das Hotel bietet 
73 Komfortzimmer mit Dusche oder Bad/WC, TV, Radio, Telefon, 
WLAN, Minibar, Safe, Schreibtisch, Föhn und Bademantel. Nach 
dem Seminar und dem Essen im Restaurant Eimberg kann u.a. im 
Schwimmbad oder der exklusiven Wellnesslandschaft mit Sauna, 
Sanarium, Whirlpool, Solarium oder Massage entspannt werden. 
Des Weiteren gibt es eine Bar, eine Bierstube und einen Fitness-, 
Tischtennis- und Billardraum.

Rüters Parkhotel
Bergstraße 3a, 34508 Willingen 
T. 05632 984-0, F. 05632 984-200 
www.parkhotel-willingen.de 
ruetersparkhotel@t-online.de

Im Hochsauerland, umgeben von einer sehr schönen Parkanlage 
mit Steingarten und Wasserfall, befindet sich Rüters Parkhotel. Die 
in unterschiedlichen Stilen eingerichteten Zimmer sind sämtlich 
ausgestattet mit WLAN, TV, Radio, Schreibtisch, Sitzecke, Telefon, 
Zimmersafe, Minibar, Föhn, Bad mit Dusche/Wanne und WC. Das 
Haus verfügt über eine Vital-Oase mit Whirlpool, Solarium, Sauna 
und Dampfbad, Massagebereich, Schwimmbad sowie eine Beauty-
farm. Zur Freizeitgestaltung bieten sich diverse Möglichkeiten wie 
Fahrradverleih, Tischtennis, Wanderwege u.v.m. Die großen, tages-
lichthellen Seminarräume sind mit modernster Tagungstechnik 
ausgestattet und zur Gartenseite gelegen. Vegetarische und Voll-
wert- sowie Diabetiker-Verpflegung werden ebenfalls angeboten.
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Hennedamm Hotel
Am Stadtpark 6, 59872 Meschede 
T. 0291 9960-0, F. 0291 9960-60
www.hennedamm-hotel.de 
info@hennedamm-hotel.de

Das Hotel liegt in Meschede direkt am Hennesee im Hochsauer-
land. Alle Gästezimmer sind mit Dusche oder Bad/WC, WLAN, 
Minibar, Safe sowie TV ausgestattet. Überwiegend verfügen die 
Zimmer über Balkon oder Terrasse. Das Hotel bietet u.a. ein Hallen-
bad und ein Solarium.  Darüber hinaus lädt die herrliche Umgebung 
zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein.

Hotel Haus Rasche
Wilhelmstraße 1, 59505 Bad Sassendorf 
T. 02921 555-01, F. 02921 555-16
www.haus-rasche.de 
info@haus-rasche.de

Das Hotel findet man in zentraler Lage von Bad Sassendorf direkt 
am Bahnhof, nur wenige Gehminuten vom Thermalbad, Kurpark 
und Kurmittelhaus entfernt. Das stilvoll eingerichtete Haus mit 
nettem Restaurant, idyllischem Biergarten und gemütlicher Bier-
stube verfügt über zeitgemäß komfortable Gästezimmer mit Du-
sche/WC, Telefon und TV. Im Haus und im modern ausgestatteten 
Tagungsbereich ist WLAN kostenlos verfügbar.

Ringhotel am Stadtpark
Kurt-Schumacher-Straße 43, 44532 Lünen
Tel 02306/2010-0, Fax 02306/2010-55
hotel-am-stadtpark@riepe.com
www.riepe.com

Das Ringhotel am Stadtpark ist zentral am Stadtpark in Lünen 
gelegen. Die Zimmer verfügen alle über Badezimmer mit Dusche/
Badewanne und WC , Sky - Fernsehsender, Haarfön, Minibar und 
W-LAN. Das Hotel bietet einen 600qm Spa-Bereich mit Schwimm-
bad, Bistro und Fitnessraum. Daneben stehen auch 3 Kegelbahnen 
und Minigolf zur Verfügung. Darüber hinaus lädt die herrliche Um-
gebung zu zahlreichen Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Fahr-
radtouren ein.
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Expertinnen- und Expertenwissen 
zur Gestaltung der Arbeitswelt
Mit dem gemeinsamen Seminarprogramm  
von DGBBildungswerk NRW e.V. und TBS NRW  
aktuelle Herausforderungen in Betrieb und  
Dienststelle meistern.
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Information und Programm:
DGB-Bildungswerk NRW e.V.
Jan Christoph Gail
Bismarckstr. 77, 40210 Düsseldorf

T. 0211 17523-194
F. 0211 17523-197
jcgail@dgb-bildungswerk-nrw.de
www.dgb-bildungswerk-nrw.de/profis
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SEMINAR-
DURCHFÜHRUNG
Die Verantwortung für Planung und Durchführung der 
 Seminare liegt beim DGBBildungswerk NRW e.V. in Händen 
von Detlef Tarn.

Kosten
Die Kosten für mehrtägige Seminare beinhalten Seminarkosten-
pauschale, Unterkunft (wenn nicht anders ausgewiesen) und Voll-
pension, bei Tagesseminaren Seminarkostenpauschale und Ver-
pflegung. Die Seminarkostenpauschale ist umsatzsteuerfrei, die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung verstehen sich zzgl. Um-
satzsteuer. Die Kosten sind gemäß § 37 (6) BetrVG bzw. § 65 (1) 
BetrVG bzw. § 20 (3) BetrVG jeweils in Verbindung mit § 40 BetrVG 
oder gemäß § 179 (4) SGB IX in Verbindung mit § 179 (8) SGB IX 
vom Arbeitgeber zu tragen.

Seminarabsage
Das DGB-Bildungswerk NRW e.V. behält sich vor, Seminare auf-
grund zu geringer Zahl von Teilnehmenden oder Verhinderung der 
Referent*innen – auch kurzfristig – abzusagen.

Anmeldung
In der Regel erfolgt die verbindliche schriftliche Anmeldung bis acht 
Wochen vor Seminarbeginn beim DGB-Bildungswerk NRW e.V.
Besser ist es, sich früher anzumelden.

Ausfallkosten
Bei Absagen bis zu drei Wochen vor Seminarbeginn von Mehr tages-
Lehrgängen entstehen keine Kosten. Bei kurzfristigen Absagen,  
d.h. 20-4 Tage vor Seminarbeginn, werden 50 % der Seminarkoste n  -
pauschale berechnet. Absagen, die 1-3 Tage vor Seminarbeginn 
eingehen, werden wie Nichtteilnahme behandelt. In diesen Fällen 
stellen wir 100 % der Seminarkoste n pauschale in Rechnung. Werden 
dem DGB-Bildungswerk NRW e.V. wegen der Nichtteilnahme am 
Seminar Ausfallkosten für Unterkunft und Verpflegung in Rechnung 
gestellt, so sind diese ebenfalls zu erstatten. Bei Tages seminaren 
kann bis zu einer Woche vor Seminarbeginn kostenfrei abgesagt 
werden; bei Absage ab 6 Tagen vor Seminarbeginn werden 50 % 
der Seminarkostenpauschale und ggf. Ausfallkosten für Verpfle-
gung berechnet.

Unsere Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen.  
Je nach Thema können Freistellungsmöglichkeiten für Betriebsräte 
(nach § 37 [6] BetrVG), Schwerbehindertenvertrauenspersonen 
(nach § 179 [4] SGB IX), Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
(nach § 65 [1] BetrVG) und Wahlvorstandsmitglieder (nach § 20 [3] 
BetrVG) in Anspruch genommen werden.
Sollten Fragen offenbleiben, kann man uns ansprechen; wir werden 
versuchen, auch für ganz spezielle Problemlagen die passende 
Lösung zu finden.
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RATGEBER  
FREISTELLUNG
Erforderliches Wissen
Die Wahrnehmung der Aufgaben als betriebliche Interessenver-
tretung erfordert umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten. Das 
entsprechende Rüstzeug kann man sich auf Seminaren verschaffen. 
Ist das vermittelte Wissen nicht nur „nützlich“ oder „hilfreich“, son-
dern „erforderlich“ zur „sachgemäßen“ Erledigung der Interessen-
vertretungsarbeit, muss der Arbeitgeber nicht nur für die Teilnahme 
bezahlt freistellen, sondern auch sämtliche Kosten übernehmen, 
die im Zusammenhang mit der Seminarteilnahme entstehen.
Für Betriebsräte ergibt sich dies aus § 37 (6) BetrVG, für Jugend-  
und Auszubildendenvertretungen aus § 65 (1) BetrVG, für Wahl-
vorstände aus § 20 (3) BetrVG jeweils in Verbindung mit § 40 (1) 
BetrVG und für Schwerbehindertenvertretungen aus § 179 (4)  
SGB IX in Verbindung mit § 179 (8) SGB IX. Es gibt keine zeitliche 
Beschränkung. Es kann unterteilt werden in die Kategorien Grund-
lagen- und Spezialwissen.

Grundlagenwissen
Jedes gewählte Interessenvertretungsmitglied benötigt – unab-
hängig von der Funktion oder dem Aufgabenbereich innerhalb des 
Gremiums – einige Grundlagenkenntnisse, um seinen Aufgaben als 
gewähltes Mitglied der Interessenvertretung nachkommen zu kön-
nen. Hierbei dreht es sich um folgende Themenfelder:

  Betriebsverfassungsrecht
  Allgemeines Arbeitsrecht
  Arbeitssicherheit/Unfallverhütung

Grundkenntnisse zu diesen Bereichen (je nachdem, was zutreffend 
ist) muss jedes Mitglied der Interessenvertretung einschließlich 
regelmäßig nachrückender Ersatzmitglieder besitzen, um seinen 
Aufgaben ordnungsgemäß nachkommen zu können.
Insbesondere neugewählte Mitglieder sollten möglichst zügig an 
den Grundlagenseminaren teilnehmen.

Speziell erforderliches Wissen
Darüber hinaus ist Wissen erforderlich, um konkret im Betrieb an -  
fallende Aufgaben zu bearbeiten. Dies kann sich durch ein Vorhaben  
des Arbeitgebers (z. B. Auslagerung einer Abteilung), durch 
 Beschwerden oder Hinweise der Beschäftigten (z. B. konkrete 
 Hinweise auf einen Mobbingvorfall), durch Wahrnehmung eines 
Initiativrechts der Interessenvertretung (z. B. Verhandlung einer 
Betriebsvereinbarung zu einer neuen Arbeitszeitregelung) oder durch 
spezielle betriebliche oder branchenübliche Problemlagen ergeben.

Beschlussfassung
Wer wann zu welchem Seminar fährt, entscheidet allein das Inte-
ressenvertretungsgremium, nicht das einzelne Mitglied und erst 
recht nicht der Arbeitgeber. Bei der Frage, ob überhaupt eine Schu-
lung besucht werden soll, ist zunächst die Erforderlichkeit aus-
schlaggebend. Bei der Auswahl der konkreten Veranstaltung prüft 
das Gremium die Angemessenheit der Dauer, der Kosten und der 
Qualität. Weder muss das billigste noch das kürzeste Angebot und 
auch kein bestimmter Anbieter gewählt werden. Gewerkschaftliche 
Angebote genießen den Vorzug, dass ihnen die Rechtsprechung 
eine in jeder Hinsicht ordnungsgemäße Durchführung zuspricht 
(BVerwG 27.04.1979 – 6P45.78 BVerwGE 58, 54). Hat ein Arbeit-
geber hieran Zweifel und will deswegen die Teilnahme verhindern, 
muss er sehr konkret darlegen, worauf sich seine Zweifel gründen.
Die Entsendung erfolgt über einen ordnungsgemäßen Beschluss, 
d.h. auf der Tagesordnung der Sitzung muss es einen entsprechen-
den Tagesordnungspunkt – z. B. „Entsendung zu Schulungen“ –  
mit Benennung des/der Teilnehmenden und des konkreten Semi-
nars geben. Wichtig: Ein Beschluss unter dem Tagesordnungs-  
punkt „Verschiedenes“ ist rechtlich unwirksam.
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Der Beschluss umfasst folgende Punkte:
  Wer fährt zum Seminar (ggf. Ersatzteilnehmenden beschließen)?
   Termin (Achtung: Eine Terminverschiebung macht einen er neuten 
Beschluss erforderlich, daher immer zuerst klären, ob im kon-
kreten Seminar noch freie Plätze vorhanden sind)

   Kosten (beachten, dass zu den Seminarkosten noch Reisekosten 
hinzukommen)

  Anbieter
  Seminarausschreibung/Themenplan

Kann der Arbeitgeber die Teilnahme an einer Schulung  
verhindern?
Unter bestimmten Bedingungen: ja. Er kann die Erforderlichkeit 
bezweifeln oder bemängeln, dass betriebliche Belange nicht aus-
reichend berücksichtigt wurden. In der schematischen Darstellung 
(„Vorgehen bei Streitigkeiten“) in diesem Heft ist abgebildet, wie 
der Betriebsrat dann verfahren sollte.

Weiterführende Literatur/Links:
www.dgb-bildungswerk-nrw.de/freistellungsratgeber
Wolfgang Däubler (2004): Handbuch Schulung und Fortbildung – 
Bund-Verlag
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Das Programm  
für Betriebsratsvorsitzende,  
stellvertretende BR-Vorsitzende und  
freigestellte BR-Mitglieder

Information und Programm:  
DGB-Bildungswerk NRW e.V.
Martin Freitag
Bismarckstr. 77, 40210 Düsseldorf

T. 0211 17523-268 
F. 0211 17523-197 
bwysocki@dgb-bildungswerk-nrw.de
www.dgb-bildungswerk-nrw.de/vorsitzendenprogramm



DER WEG ZUR  
TEILNAHME 
für Betriebsratsmitglieder  
nach § 37 (6) BetrVG
1 Tagesordnung  BR lädt mit gesondertem Tagesordnungspunkt 
„Entsendung zu Schulungen“ mit Benennung des/der Teilnehmen-
den und des konkreten Seminars frühzeitig zu einer ordentlichen 
BR-Sitzung ein.

2 Auswahl  BR-Gremium wählt infrage kommende Schulungen  
aus und überprüft, ob sie für die Arbeit des Gremiums und für die  
(Ersatz-)Teilnehmer*innen erforderlich sind und die betrieblichen 
Notwendigkeiten (Kosten, zeitliche Lage) genug berücksichtigen.
Achtung: Eine Terminverschiebung macht einen erneuten Beschluss 
erforderlich. Daher immer zuerst klären, ob im konkreten Seminar 
noch freie Plätze sind.

3 Beschluss  Nach Feststellung der Erforderlichkeit und Berück-
sichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten fasst das BR-Gremium 
den Beschluss über die Lehrgangsteilnahme.

4 Anmeldung  Verbindliche Anmeldung durch den Betriebsrat über 
die IG Metall-Geschäftsstelle an das DGB-Bildungswerk NRW e.V. 
(siehe Anmeldebogen in diesem Heft).

5 Mitteilung an Arbeitgeber BR teilt dem Arbeitgeber den Be-
schluss mit (siehe Musterschreiben in diesem Heft).

6 Einladung/Unterlagen  BR erhält die Einladungsunterlagen vom 
DGB-Bildungswerk NRW e.V. Der Arbeitgeber kann das DGB-Bil-
dungswerk NRW e.V. mit der Seminardurchführung beauftragen.

Hinweis  Der Betriebsrat beschließt nach diesem Verfahren auch die 
 Schulungen für JAVMitglieder gemäß § 65 (1) BetrVG. Mitglieder 
des Wahlvorstands beschließen analog zu diesem Verfahren ihre 
Teilnahme an entsprechenden Schulungen gemäß § 20 (3) BetrVG.

DER WEG ZUR  
TEILNAHME 
für Schwerbehindertenvertretungen  
nach § 179 (4) SGB IX
1 Auswahl  Die Schwerbehindertenvertretung wählt infrage kom-
mende Veranstaltungen aus und überprüft, ob sie für ihre Arbeit 
erforderlich sind.

2 Entscheidung  Nach Feststellung der Erforderlichkeit trifft die 
Schwerbehindertenvertretung die Entscheidung über die Lehr-
gangsteilnahme.

3 Anmeldung  Verbindliche Anmeldung durch die Schwerbehin-
dertenvertretung über die IG Metall-Geschäftsstelle an das 
 DGB-Bildungswerk NRW e.V. (siehe Anmeldebogen in diesem Heft).

4 Mitteilung an Arbeitgeber  Die Schwerbehindertenvertretung 
teilt dem Arbeitgeber die  Entscheidung mit (siehe Musterschreiben 
in diesem Heft).

5 Einladung/Unterlagen  Die Schwerbehindertenvertretung erhält 
die Einladungsunterlagen vom DGB-Bildungswerk NRW e.V. Der 
Arbeitgeber kann das DGB-Bildungswerk NRW e.V. mit der Semi-
nardurchführung beauftragen.

Hinweise zu rechtlichen Fragen und zum betrieblichen 
 Vorgehen für alle betrieblichen Interessenvertretungen:
www.dgbbildungswerknrw.de/freistellungsratgeber
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VORGEHEN BEI 
STREITIGKEITEN
Wenn der Arbeitgeber blockt

Der Arbeitgeber bestreitet die 
Erforderlichkeit des Lehrgangs.

Ein arbeitsgerichtliches Be-
schlussverfahren kann eingelei-
tet werden, wenn die Teilnahme 
des Betriebsratsmitglieds ver-

hindert werden soll.

Wenn der Arbeitgeber die Erfor-
derlichkeit bestreitet, sofort 

eine Betriebsratssitzung einbe-
rufen. Beschließen, dass der BR 

an der Schulung festhält
und die Erforderlichkeit ordent-
lich begründen. Den Beschluss 

mit der Begründung dem 
 Arbeitgeber mitteilen.

wenn der Arbeitgeber kein 
gerichtliches Verfahren einleitet 

oder nicht auf den Beschluss 
des Betriebsrates reagiert oder 

kurzfristig ohne vorherige 
 Ankündigung die Seminar-
teilnahme verhindern will.

Der Arbeitgeber hält die be-
trieblichen Notwendigkeiten für 
nicht genügend berücksichtigt.

Der Arbeitgeber muss die Eini-
gungsstelle anrufen. Sie ent-
scheidet über die Lage der 
zeitlichen Teilnahme. Daher 
frühzeitige Mitteilung an den 

Arbeitgeber.

Wenn der Arbeitgeber die 
 Berücksichtigung der betrieb-

lichen Notwendigkeiten 
 bestreitet,  zeitnah eine 
 BR-Sitzung  einberufen.

Beschließen, dass der BR an 
der Schulung festhält und ent-

sprechend begründen. 

wenn der Arbeitgeber die 
 Einigungsstelle nicht anruft 

oder kurzfristig (ca. zwei Wo-
chen vorab) trotz frühzeitiger 
Anmeldung die Teilnahme am 

Seminar verhindern will.

Der Arbeitgeber verweigert die Zahlung
der Seminarkosten und des Entgelts.

Seminarkosten 
Der BR leitet nach Rücksprache mit dem 

DGB-Bildungswerk NRW e.V. ein Beschlussverfahren zur 
Kostentragung durch den Arbeitgeber beim Arbeitsgericht ein. 

Tipp: die örtliche IG Metall einbeziehen.

Entgeltausfall
Das einzelne BR-Mitglied muss seinen Entgeltausfall 

im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren einklagen. Dazu die  
IG Metall einschalten und Rechtsschutz beantragen.
Tipp: das DGB-Bildungswerk NRW e.V. einbeziehen

Tipp: Wir empfehlen, beide arbeitsgerichtlichen Verfahren durch 
den gleichen Rechtsbeistand führen zu lassen.

Das BRMitglied kann gegen den Willen
des Arbeitgebers an der Schulung teilnehmen.

Das BRMitglied kann an der Schulung teilnehmen.
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Unsere ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten sind erfahren 
und kompetent in der Jugend- und Erwachsenenbildung, weil  
sie die Bedingungen und den Alltag der betrieblichen und gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung in Velbert aus der eigenen Praxis 
gut kennen. Sie sind Expertinnen und Experten bei der Durchset-
zung von Mitbestimmungsrechten in den Betrieben, sie setzen sich 
aktiv für Demokratie, Chancengleichheit und Gerechtigkeit, Frieden 
und Antirassismus ein.
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Marc Blauth 
Betriebsratsvorsitzender Jeners GmbH Druckgusstechnik Wülfrath

Hakan Civelek
Gewerkschaftssekretär IG Metall Velbert

Halit Efetürk
Betriebsratsvorsitzender Georg Fischer GmbH Mettmann

Thomas Hänschen
Rechtsanwalt für Arbeitsrecht

Dirk Ischen
Ehem. Betriebsratsvorsitzender DORMA Beschlagtechnik GmbH 
Velbert und Mitglied des Gesamtbetriebsrats

Dirk Mühling
Wieland-Werke AG Velbert und Mitglied des Gesamtbetriebsrats

Daniel Ullsperger
Gewerkschaftssekretär IG Metall Velbert

Silke Wild
Betriebsratsvorsitzende KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

UNSERE 
REFERENTINNEN UND 
REFERENTEN



MUSTERSCHREIBEN
Betriebsratsbeschluss  
gem. § 37 (6) BetrVG

Der Betriebsrat beschließt, die Kollegin/den Kollegen

Name, Vorname

gem. § 37 (6) BetrVG zu der Schulungsveranstaltung

Titel

vom                               bis                               zu entsenden.

Die Veranstaltung findet statt in

die Kosten werden ca.                               Euro betragen.

Mitteilung an den Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat beschlossen, die Kollegin/den Kollegen

Name, Vorname

gem. § 37 (6) BetrVG zu der Schulungsveranstaltung

Titel

vom                               bis                               zu entsenden.

Die Veranstaltung findet statt in

die Kosten werden ca.                               Euro betragen.

Die weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte der in Kopie 
 bei liegenden Ausschreibung. Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mitteilung an den Arbeitgeber für 
Schwerbehindertenvertretungen

An den Arbeitgeber

Betrifft: Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung

Die Schwerbehindertenvertretung hat in ihrer Sitzung am

                                                            entschieden,  dass 

Name, Vorname

in der Eigenschaft als Schwerbehindertenvertrauensperson gemäß 

§ 179 (4) SGB IX an der Schulungsveranstaltung 

Titel

vom                               bis                               teilnimmt.

Den Inhalt der Veranstaltung entnehmen Sie bitte der 

beiliegenden Ausschreibung. Sollten von Ihrer Seite Vorbehalte 

hiergegen bestehen, bitte ich um unverzügliche Mitteilung, 

damit ich diese ggf. berücksichtigen kann.

Mit freundlichem Gruß

Unterschrift

Hinweise zu rechtlichen Fragen und zum betrieblichen 
 Vorgehen für alle betrieblichen Interessenvertretungen:
www.dgbbildungswerknrw.de/freistellungsratgeber
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KONTAKTE

IG Metall Velbert
Oststraße 48, 42551 Velbert
www.velbert-igmetall.de

Bei Fragen zur Anmeldung
Diane Kaufmann
T. 02051 9591-12
F. 02051 9591-23
diane.kaufmann@igmetall.de

Eure IG Metall Velbert

Euer DGB-Bildungswerk NRW e.V.
Bismarckstraße 77, 40210 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk-nrw.de

Detlef Tarn
Bildungsreferent
T. 0211 17523-319
dtarn@dgb-bildungswerk-nrw.de

Halime Özer
Verwaltungsangestellte
T. 0211 17523-313, F. 0211 17523-197
hoezer@dgb-bildungswerk-nrw.de

Martin Freitag
Fachbereichsleiter Industriegewerkschaften
T. 0211 17523-306
mfreitag@dgb-bildungswerk-nrw.de

TERMINE
Januar 2018

23.01. Wahlvorstandsschulung

Februar 2018

06.02. Wahlvorstandsschulung

06.02. Wahlvorstandsschulung (vereinfachtes Verfahren)

Juni 2018

18.06. – 22.06. Einführung in die Betriebsratsarbeit (BR I) 

25.06. – 29.06.  BR kompakt  
Personelle Maßnahmen und Betriebsratshandeln

August 2018

22.08.  SBV Wahlvorstandsschulung  
vereinfachtes Verfahren

September 2018

10.09. – 14.09. Einführung in die Betriebsratsarbeit (BR I)

November 2018

08.11. – 09.11. Leistungen der Sozialversicherung

12.11. – 16.11.  BR kompakt  
Mitbestimmung und Betriebsratshandeln 

19.11. – 23.11. era.-Kompakt

26.11. – 30.11. Einführung in die Betriebsratsarbeit (BR I) 

26.11. – 30.11. Der Wirtschaftsausschuss I (WA I)

Dezember 2018

03.12. – 07.12. Arbeits- und Gesundheitsschutz I (AuG I)
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SEMINARANMELDUNG
Geschäftsstelle Velbert

Ich melde mich verbindlich an

Name

Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon privat 

E-Mail privat

Betrieb 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon beruflich 

Fax beruflich 

E-Mail beruflich

Seminartitel 

Seminartermin

Seminarnummer 

Beschlussfassung am 

Ich bin damit einverstanden, dass das DGB-Bildungswerk NRW e.V. meine perso-
nenbezogenen Daten (Name, Kontaktdaten) zu Zwecken der Kommunikation und 
zur Information über Veranstaltungen etc. verarbeiten kann und mir regelmäßig 
Informationen zu Themen/Produkten/Veranstaltungen per E-Mail, Brief, Fax 
etc. zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angaben von Grün-
den mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem DGB-Bildungswerk NRW e.V. 
widerrufen. 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter:  
www.dgb-bildungswerk-nrw.de. 

Mit der Anmeldung erkenne ich die Teilnahmebedingungen des DGB-Bildungs-
werk NRW e.V. an.

Datum, Unterschrift
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Das DGB-Bildungswerk NRW e.V. ist
qualitätszertifiziert nach EFQM: 
Recognised für Excellence 4 star

DGB-Bildungswerk NRW e.V.
Bismarckstr. 77
40210 Düsseldorf 

T. 0211 17523-313
F. 0211 17523-197
ho@dgb-bildungswerk-nrw.de
www.dgb-bildungswerk-nrw.de


